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Nach wie vor kann der Gebrauchtwagen-
kauf für alle Beteiligten rechtlich eine heikle 
Angelegenheit darstellen. Erwirbt ein Käu-
fer ein Fahrzeug von einem betrügerischen 
Veräußerer, bei dem sich erst später her-
ausstellt, dass dieser nicht der rechtmäßige 
Eigentümer des Fahrzeuges war, kann sich 
der Kampf um die Eigentumsrechte am 
Fahrzeug äußerst schwierig gestalten. Da-
bei hat der ursprüngliche Eigentümer des 
Fahrzeuges häufig das Nachsehen.

Bereits am 18. September 2020 hat der 
Bundesgerichtshof (Az. V ZR 8/19) ent-
schieden, dass Autohäuser ihr Eigentum 
an einem während der Probefahrt unter-
schlagenen Fahrzeug an einen gutgläubi-

gen Dritten verlieren können, wenn dem 
Dritten bei Erwerb des Fahrzeuges nicht 
bekannt und auch nicht in Folge von gro-
ber Fahrlässigkeit unbekannt war, dass 
das Fahrzeug nicht dem Veräußerer ge-
hört.

Mit seinem aktuellen Urteil vom 23. Sep-
tember 2022 (Az. V ZR 148/21) stellt der 
Bundesgerichtshof noch einmal klar, dass 
– anders als man vermutlich erwarten wür-
de – nicht der Erwerber, der sich auf den 
gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtig-
ten beruft, nachweisen muss, dass er sich 
zum Zeitpunkt der Entgegennahme des 
Fahrzeuges im guten Glauben befunden 
hat. Vielmehr liegt es bei dem ursprüngli-

chen Eigentümer des Fahrzeuges, den Be-
weis dafür zu führen, dass der Käufer wuss-
te oder aufgrund der Umstände bei Erwerb 
des Fahrzeuges hätte wissen müssen, dass 
es sich bei dem Veräußerer nicht um den 
wahren Eigentümer des Fahrzeuges han-
delt. Der ursprüngliche Eigentümer muss 
dazu beweisen, dass der Erwerber die Zu-
lassungsbescheinigung Teil II (ZB II) weder 
gesehen noch geprüft hat. Gelingt ihm die 
Beweisführung nicht, hat der Erwerber als 
neuer Eigentümer des Fahrzeuges An-
spruch auf Herausgabe der echten ZB II. 
Damit hat das Gericht die Rechtsposition 
der Erwerber nochmals gestärkt – und 
stellt die Branche gleichzeitig weiterhin vor 
große praktische Herausforderungen.

Was ist passiert? Im aktuellen Fall kaufte 
ein italienisches Unternehmen unter Ein-
schaltung eines Vermittlers ein Gebraucht-
fahrzeug von einem deutschen Autohaus. 
Im Kaufvertrag stand, dass die ZB II erst 
nach Erhalt der Gelangensbestätigung an 
das italienische Unternehmen übersandt 
werde. Das Autohaus hätte das Fahrzeug 
allerdings nicht weiterverkaufen dürfen, da 
es selbst gar nicht Eigentümer war. Es hatte 
das Fahrzeug lediglich von dem eigentli-
chen Eigentümer geleast, der auch im Be-
sitz der ZB II war. Nach Zahlung des Kauf-
preises holte der Vermittler des 
italienischen Unternehmens das Fahrzeug 
beim Autohaus ab und verbrachte es nach 
Italien. Vor Gericht landete der Fall, weil 
das italienische Unternehmen von dem ur-
sprünglichen Eigentümer des Fahrzeuges 
die Herausgabe der ZB II verlangte. Der ur-
sprüngliche Eigentümer wehrte sich und 

forderte stattdessen die Herausgabe „sei-
nes“ Fahrzeuges. Streitig war, ob sich der 
Vermittler des italienischen Unternehmens 
eine hochwertige Fälschung der ZB II hat 
vorlegen lassen, in der das deutsche Auto-
haus als Halter eingetragen war. Dies legte 
der Vermittler dem Gericht dar und gab an, 
er hätte vor diesem Hintergrund nicht er-
kennen können, dass es sich bei dem deut-
schen Autohaus nicht um den rechtmäßi-
gen Eigentümer des Fahrzeuges handelte. 
Der Bundesgerichtshof gab dem italieni-
schen Unternehmen recht. Dieses habe 
sich zum Zeitpunkt der Übergabe des Fahr-
zeuges im guten Glauben befunden und sei 
daher aufgrund der Veräußerung Eigentü-
mer des Fahrzeuges geworden. Das Unter-
nehmen habe daher Anspruch auf Heraus-
gabe der ZB II gegen den ursprünglichen 
Eigentümer.

Warum hat der Bundesgerichtshof so 
entschieden?
Der ursprüngliche Eigentümer verlor sein 
Eigentum aufgrund des sogenannten gut-
gläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten 
(§§ 932, 929 BGB). Dies setzt neben der 
Übergabe des Fahrzeuges vom Nichtbe-
rechtigten an den Erwerber zunächst vor-
aus, dass das Fahrzeug dem ursprüngli-
chen Eigentümer nicht abhandenge-
kommen ist (§ 935 BGB).

Abhandengekommen ist ein Fahrzeug 
dann, wenn der Eigentümer den unmit-
telbaren Besitz – also die tatsächliche 
Sachherrschaft – an dem Fahrzeug un-
freiwillig verliert. Gibt ein Eigentümer ein 
Fahrzeug beispielsweise zum Zwecke des 
Unterstellens oder für eine Probefahrt 
mit Wissen und Wollen an eine andere 
Person weiter, fehlt es genau an diesem 
unfreiwilligen Verlust der unmittelbaren 
Sachherrschaft. Dies gilt selbst dann, 
wenn die betreffende Person über ihre 
Absichten täuscht, das Fahrzeug wieder 
dem Eigentümer zurückgeben zu wollen. 
Im vorliegenden Fall hat der ursprüngli-
che Eigentümer das Fahrzeug freiwillig an 
das deutsche Autohaus übergeben, dass 

dieses im Rahmen eines zeitweiligen Lea-
singverhältnisses lediglich nutzen sollte, 
weshalb hier ein Abhandenkommen ab-
gelehnt werden muss.

Zusätzlich muss sich der Erwerber bei der 
Übergabe des Fahrzeuges im guten Glauben 
befunden haben. Gutgläubig ist der Erwer-
ber dann, wenn diesem nicht bekannt und 
auch nicht in Folge von grober Fahrlässigkeit 
unbekannt ist, dass das Fahrzeug nicht dem 
Veräußerer gehört. Bestehen Indizien dafür, 
dass der Veräußerer nicht der rechtmäßige 
Eigentümer des Fahrzeuges ist, trifft den Er-
werber die Pflicht, Nachforschungen zur 
Eigentumssituation anzustellen. Solche An-
haltspunkte können zum Beispiel darin lie-
gen, dass das Fahrzeug unter dubiosen Um-
ständen übergeben wird. Ein bekanntes 
Beispiel aus der Rechtsprechung ist hier die 
Übergabe des Fahrzeuges auf einem verlas-
senen Parkplatz. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichthofs stellt die Vor-
lage und Prüfung der ZB II das stärkste Indiz 
und die Mindestanforderung für den guten 
Glauben des Erwerbers dar. Denn nur, wenn 
sich dieser die ZB II hat vorlegen lassen und 
diese auf deren Echtheit überprüft hat, kann 
überhaupt von Gutgläubigkeit die Rede sein. 
Für den Fall, dass der Veräußerer dem Er-
werber – wie im vorliegenden Fall vom Er-
werber vorgetragen – eine hochprofessio-
nelle und täuschend echte ZB II vorlegt, in 
der der Veräußerer als Halter eingetragen 
ist, verneint der Bundesgerichtshof eine wei-
tere Nachforschungspflicht des Erwerbers 
und geht von dessen gutem Glauben aus.

Wer ist für welchen Umstand beweis-
pflichtig?
Vor Gericht reicht es jedoch nicht aus, dass 
man das tatsächliche (Nicht-)Vorliegen der 
Voraussetzung des gutgläubigen Erwerbs 
behauptet. Vielmehr geht es darum, dass 
die einzelnen Voraussetzungen in einem 
Rechtsstreit dargelegt und vor allem bewie-
sen werden müssen.

Doch wer muss für die einzelnen Tatsachen 
den Beweis erbringen? Während der Erwerber 

Die Beweislast liegt beim
Betrogenen 
Der Bundesgerichtshof hat im September 2022 erneut zur Beweislastverteilung beim gutgläubigen Erwerb eines Gebraucht-
fahrzeuges vom Nichtberechtigten geurteilt. Was aus dieser Entscheidung folgt.  

Von Lisa Hennes
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Anhaltspunkten für die wahren Eigen-
tumsverhältnisse das Misstrauen des Er-
werbers erregen und somit eine Nachfor-
schungspflicht für diesen auslösen.

So ist es etwa möglich, durch Beklebung 
des Fahrzeuges mit dem Eigentümerna-
men starke Indizien dafür zu schaffen, 
dass der betrügerische Veräußerer nicht 
der rechtmäßige Eigentümer des Fahrzeu-
ges ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
Veränderungen am Fahrzeug (wie zum 
Beispiel eine Beklebung) ohne Weiteres 
auch von dem betrügerischen Nichtbe-
rechtigten entfernt werden können. Sol-
che Vorrichtungen bieten daher nur be-
dingt Schutz.

Fazit
Spätestens seit dem aktuellen Urteil des 
Bundesgerichtshofs ist klar, dass das Ein-
behalten der ZB II alleinig nicht ausreicht, 
um sich vor dem Verlust seines Eigentums 
am Fahrzeug zu schützen. Vor diesem 
Hintergrund ist es umso wichtiger, poten-
zielle neue Vertragspartner und deren 
Geschäftspraktiken ausführlich zu über-
prüfen. Neben dem rechtlichen Bewusst-
sein für diese Thematik ist hier unterneh-
merischer Einfallsreichtum gefragt.   «

Unsere Autorin ist Rechtsanwältin der 
Kanzlei Osborne Clarke in Köln.

nach der Rechtsprechung lediglich nach-
weisen muss, dass die Erwerbsvorausset-
zungen – also Einigung über den Eigen-
tumsübergang zwischen dem betrügeri-
schen Veräußerer und dem Käufer, sowie 
die Übergabe des Fahrzeuges an den Käu-
fer – vorliegen, muss der ursprüngliche 
Eigentümer des Fahrzeuges den Beweis 
führen, dass der Erwerber zum Zeitpunkt 
der Übergabe des Fahrzeuges nicht im gu-
ten Glauben war. Dazu muss er laut Gericht 
den Nachweis dafür erbringen, dass sich 
der Erwerber die ZB II nicht vom Veräuße-
rer hat vorlegen lassen. Da dies in der Pra-
xis nahezu unmöglich ist, weil der ur-
sprüngliche Eigentümer keine Kenntnisse 
über die Geschehnisse zwischen Erwerber 
und dem betrügerischen Veräußerer hat, 
trifft den Erwerber laut Bundesgerichtshof 
eine sogenannte „sekundäre Darlegungs-
last“. Dies hilft dem ursprünglichen Eigen-
tümer jedoch kaum weiter, denn der Erwer-
ber muss lediglich plausibel vortragen, der 
betrügerische Veräußerer habe ihm eine 
täuschend echte ZB II vorgelegt, aus der 
der Veräußerer als Halter hervorging und 
die nicht als Fälschung zu erkennen gewe-
sen sei.

In diesem Fall verliert der ursprüngliche 
Eigentümer nicht nur sein Eigentums-
recht. Er ist sogar noch verpflichtet, dem 
Erwerber die ZB II herauszugeben (§ 952 
BGB entsprechend).

Was können Fahrzeugeigentümer tun, 
um ihr Eigentum zu schützen?
Für Fahrzeugeigentümer bedeutet das ak-
tuelle Urteil des Bundesgerichtshofs, dass 
diese bei Weitergabe ihres Fahrzeuges 
zur vorübergehenden Überlassung die 
Maßnahmen zur Sicherung ihres Eigen-
tums verschärfen müssen:

Weitreichende Überprüfung des Ver-
tragspartners
Zunächst empfiehlt es sich, die Person 
oder das Unternehmen, dem das Fahr-
zeug zur Nutzung übergeben wird, nach 
besten Möglichkeiten zu überprüfen. 

Dazu bieten sich Internet-Recherchen 
und Anfragen bei Händlerkollegen zur 
Person an. Auch empfiehlt es sich, den 
Personalausweis der betreffenden Person 
auf Echtheit zu überprüfen und die Perso-
nalien aufzunehmen.

Im Übrigen erscheint es sinnvoll, eine 
möglichst umfassende vertragliche Vor-
sorge gegen betrügerische Weiterverkäu-
fer zu treffen. Dies kann beispielsweise 
mittels Vereinbarung einer Vertragsstrafe 
bei unberechtigter Weitergabe des Fahr-
zeuges geschehen, die der ursprüngliche 
Eigentümer theoretisch gerichtlich durch-
setzen könnte und die potenziell Abschre-
ckungswirkung entfaltet. Diese wird im 
Schadensfall allerdings nur schwer beizu-
treiben sein, da in den meisten Fällen be-
trügerische Nichtberechtigte kaum greif-
bar sein werden. 

Sinnvoll erscheint es daher, sich als Eigen-
tümer zum Beispiel durch die Forderung 
einer angemessenen Kaution abzusi-
chern. Diese wird vor Überlassung des 
Fahrzeuges gezahlt. Zwar kann auch eine 
solche Kaution nicht vor Verlust des 
Eigentums schützen und den Eigentümer 
vollständig entschädigen. Allerdings kann 
die Forderung einer Kaution auf Betrüger 
dennoch abschreckend wirken.

Gegebenenfalls besteht noch die Möglich-
keit, sich mit anderen Autohäusern und 
Händlerpartnern zusammenzutun und 
eine für alle zugängliche „schwarze Liste“ 
zu erstellen, auf der auffällige Personen 
und Unternehmen aufgeführt werden. Auf 
diese Weise kann zumindest das Risiko 
der Weitergabe von Fahrzeugen an Wie-
derholungstäter minimiert werden.

Anhaltspunkte für die Erkennbarkeit 
der wahren Eigentumsverhältnisse 
schaffen
Es ist für den Eigentümer mangels Kon-
takts zum Erwerber nur mittelbar mög-
lich, dessen Gutgläubigkeit zu beeinflus-
sen. Allerdings kann die Schaffung von 
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Was bringt ein HR-Tool, 
wenn Bewerbungen fehlen?

Als digitaler Partner im Recruiting helfen wir über 200
Autohäusern mit Expansionswunsch dabei, wichtige

Stellen in kurzer Zeit zu besetzen.

www.persox.de

Werden Sie jetzt auch zum Gewinner des
Bewerbermarkts Ihrer Region.
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